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Nr. 4 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2023 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr zugefügt haben. Es braucht Mutige und 

Engagierte, die sich für eine Überwindung der Missstände einsetzen. Oft sind es Frauen, die 
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solche Veränderungen bewirken: Im gesellschaftlichen und politischen Leben entwickeln sie 

Visionen, sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Und sie prägen auch die Kirche durch ihr 

Engagement in Pfarreien, Verbänden und Netzwerken. 
 

Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem Leitwort: „Frau. Macht. Veränderung.“ 

Mit der Fastenaktion setzt sich Misereor dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt am Wandel 

mitwirken können. Beispielhaft zeigen das die Partner in Madagaskar, wo Frauen mutig für 

eigene Landrechte kämpfen, wo sie als Kleinbäuerinnen die Ernährung der Dorfgemeinschaft 

sichern oder als Lehrerinnen den Kindern Ausbildung ermöglichen. In einem Land, das als 

eines der ärmsten Länder weltweit gilt, ist der Einsatz dieser Frauen überlebensnotwendig.  
 

Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit das großartige Engagement der Misereor-

Partnerorganisationen weltweit. Stellen wir uns an die Seite aller, die sich für die 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen einsetzen. Bleiben wir wachsam für jedes 

Unrecht, setzen wir uns gegen die Zerstörung von Gottes Schöpfung ein. Nutzen wir die 

Wochen der Fastenzeit für eine Veränderung hin zu einer gerechteren Welt ohne Krieg, ohne 

Hunger und ohne Ausgrenzung.  
 

Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden unsere Hoffnungen, unsere Gebete und 

unser Engagement. Herzlich danken wir Ihnen auch für Ihre großherzige Spende für 

Misereor. 
 

Fulda, den 29.09.2022  

Für das Bistum Görlitz      gez. + Wolfgang Ipolt  

             Bischof  
 

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 19. März 2023, in allen Gottesdiensten (auch am 

Vorabend) verlesen werden. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, ist 

ausschließlich für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt. 

 

Nr. 5 Weisungen zur kirchlichen Bußpraxis 

 

Die Bußordnung wurde im Amtsblatt 1/2022 veröffentlicht. Sie ist den Gläubigen auf 

geeignete Weise bekannt zu machen und als Hilfe für die persönliche Gestaltung der 

österlichen Bußzeit vorzustellen. 

 

Nr. 6 Friedensgebet am 24. Februar 2023 

 

Der Ständige Rat der Bischofskonferenz hat in seiner Sitzung am 23./24. Januar 2023 in 

Würzburg empfohlen, am ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine, dem 24. Februar 

2023, zu einem Friedensgebet einzuladen. Ich gebe diese Empfehlung gern weiter und bitte 

darum, ein solches Friedensgebet möglichst in ökumenischer Gemeinsamkeit zu gestalten 

und dazu öffentlichkeitswirksam einzuladen. 
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Nr. 7 Hirtenbrief des Bischofs 

 

Für den 1. Fastensonntag (26. Februar 2023) hat der Bischof, wie gewohnt, einen Hirtenbrief 

verfasst, der in allen Gottesdiensten (Eucharistiefeiern und Wort-Gottes-Feiern) an Stelle der 

Predigt verlesen werden soll. Der Hirtenbrief liegt diesem Amtsblatt für die Priester und 

Diakone unseres Bistums bei. 

Am 1. Fastensonntag wird der Hirtenbrief auf der Homepage veröffentlicht. 

 

Nr. 8 Dekret zur Inkraftsetzung eines Beschlusses der 

Regionalkommission Ost der Arbeitsrechtlichen Kommission des 

Deutschen Caritasverbandes vom 3. November 2022 – Änderung 

der Anlagen 33 und 1 zu den AVR 

 

Die Regionalkommission Ost beschließt: 
 

I. Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festsetzung der Vergütung 

 Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. 

Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 

33 und der Anlage 1 zu den AVR wird hinsichtlich aller dort beschlossenen mittleren 

Werte mit der Maßgabe übernommen, dass alle dort beschlossenen mittleren Werte 

in derselben Höhe, wie sie in Ziffern I. und II. des o. g. Beschlusses der 

Bundeskommission enthalten sind, als Werte für den Bereich der Regionalkommission 

Ost festgesetzt werden. 
 

II. Antrag auf Kompetenzübertragung 

 Bezugnehmend auf den Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 

Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, 

Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wird beantragt, auf die Regionalkommission 

Ost die Kompetenz zu übertragen hinsichtlich der Festlegung der Fälligkeit und der 

Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für die im Beschluss der 

Bundeskommission vom 20. Oktober 2022 bzw. im Beschluss der Regionalkommission 

Ost vom 3. November 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, so dass die 

Regionalkommission folgenden ergänzenden Beschluss fassen kann: 
 

 Der Auszahlungszeitraum der in der Ziffer I. 3. festgelegten Einmalzahlung (in Höhe 

von 910,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a und in Höhe von 

1.240,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 11b, S 12 Ziffer 1, S14 oder S 

15 Ziffer 7 gemäß der nach § 12b Anlage 33 AVR jeweils geltenden 

Anspruchsvoraussetzungen) des Beschlusses der Bundeskommission der 

Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und 

Erziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 und der Anlage 1 AVR, wird 

dahingehend konkretisiert, dass die Einmalzahlung ab dem 1. Januar 2023 fällig wird 

und spätestens bis zum 31. März 2023 auszuzahlen ist. Vor dem 1. Januar 2023 erfolgte 

Auszahlungen werden darauf angerechnet.  
 

 Für den Antrag an die Bundeskommission Antragsteller: 
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 Jörg Straube Ekkehardt Bösel  

 Vorsitzender der Regionalkommission Ost  Mitglied der Regionalkommission Ost 

 und Mitglieder der Bundeskommission und Bundeskommission 
 

III. Unter der Bedingung, dass die Kompetenzübertragung gemäß Ziffer II dieses 

Beschlusses erfolgt, beschließt die Regionalkommission Ost folgendes: 

 Der Auszahlungszeitraum der in der Ziffer I. 3. festgelegten Einmalzahlung (in Höhe 

von 910,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a und in Höhe von 

1.240,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 11b, S 12 Ziffer 1, S14 oder S 

15 Ziffer 7 gemäß der nach § 12b Anlage 33 AVR jeweils geltenden 

Anspruchsvoraussetzungen) des Beschlusses der Bundeskommission der 

Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und 

Erziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 und der Anlage 1 AVR, wird 

dahingehend konkretisiert, dass die Einmalzahlung ab dem 1. Januar 2023 fällig wird 

und spätestens bis zum 31. März 2023 auszuzahlen ist. Vor dem 1. Januar 2023 erfolgte 

Auszahlungen werden darauf angerechnet.  
 

IV. Die Regionalkommission Ost setzt einen Ausschuss ein, der folgenden 

Arbeitsauftrag erhält: 

 Es soll ein Vorschlag erarbeitet werden für eine zukünftige Regelung zur Lösung der 

in den Erzbistümern Berlin und Hamburg bestehenden Besonderheit der Diskrepanz 

insbesondere zwischen den Vergütungswerten nach Anlage 33 zu den AVR und den 

besonderen Finanzierungsbedingungen in den beiden Stadtstaaten, die zum Teil auf 

andere Tarifverträge abstellen (z. B. TV-L). 
 

 Der Vorschlag wird der Regionalkommission Ost zur weiteren Beratung und 

gegebenenfalls Beschlussfassung in der RK Ost und anschließend gegebenenfalls in 

der Bundeskommission vorgelegt.    
 

V. Inkrafttreten 

Ziffer I. tritt zum 20. Oktober 2022 in Kraft. Ziffern II. und IV. treten zum 3. November 

2022 in Kraft. Ziffer III. tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.  
 

Der vorgenannte Beschluss wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt. 
 

Görlitz, den 23. Januar 2023 

Az. 587/2022 
 

L.S.  

gez. + Wolfgang Ipolt 

     Bischof  gez. Joachim Baensch 

 Kanzler 
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Nr. 9 Dekret zur Inkraftsetzung eines Beschlusses der 

Regionalkommission Ost der Arbeitsrechtlichen Kommission des 

Deutschen Caritasverbandes vom 3. November 2022 – Änderung 

der Anlage 2 zu den AVR 

 

Die Regionalkommission Ost beschließt: 

 

I. Übernahme des beschlossenen mittleren Wertes/Festsetzung der Vergütung 

 Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 20. 

Oktober 2022 zu den Betreuungskräften in VG 10 der Anlage 2 zu den AVR, 

Neufassung der Ziffern 18 und 19 wird hinsichtlich des dort festgelegten mittleren 

Wertes (Höhe der Zulage gemäß Anmerkung 150 Satz 1 der Anmerkungen zu den 

Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR) 

als Festsetzung für den Bereich der Regionalkommission Ost übernommen. Er 

beträgt 120,00 Euro. 
 

II. Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in Kraft. 
 

Der vorgenannte Beschluss wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt. 
 

Görlitz, den 23. Januar 2023 

Az. 588/2022 
 

L.S.  

gez. + Wolfgang Ipolt 

     Bischof  gez. Joachim Baensch 

 Kanzler 

 

Nr. 10 Dekret zur Inkraftsetzung der Beschlüsse der Bundeskommission 

3/2022 der Arbeitsrechtlichen Kommission zur Änderung der 

Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

vom 20. Oktober 2022 

 

Die Bundeskommission beschließt: 
 

A. 
 

Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst 
 

I. Änderungen in Anlage 33 zu den AVR  
 

1. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird die Anmerkung Nr. 1 der Anmerkungen 

zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 neu gefasst:  
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„a) 1Mitarbeiter, denen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiter in der Ausbildung 

von Erziehern, von Kinderpflegern, von Sozialassistenten, von Heilerziehungspflegern 

oder von Heilerziehungspflegehelfern übertragen sind und die die übertragene 

Tätigkeit mit einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer 

Gesamttätigkeit ausüben, erhalten ab dem 1. Januar 2023 für die Dauer dieser 

Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro monatlich. 2Die Zulage wird nur für 

Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen Anspruch auf Dienstbezüge oder 

Fortzahlung der Dienstbezüge (§ 10 AT, Abschnitt XII Absätze a) und b) der Anlage 1, 

§ 2 der Anlage 14, § 2 Abs. 3 Satz 1 der Anlage 33, § 16 der Anlage 33) haben. 
 

b) 1Mitarbeiter nach Absatz a) Satz 1, die an mindestens einem Tag zwischen dem 1. 

Juli 2022 und dem 31. Dezember 2022 Anspruch auf Dienstbezüge haben, erhalten 

eine Einmalzahlung in Höhe von 490 Euro, die spätestens bis zum 31. März 2023 

ausgezahlt wird. 2§ 12a der Anlage 33 findet Anwendung. 3Der Anspruch nach Satz 1 

vermindert sich um ein Sechstel für jeden Kalendermonat im Zeitraum Juli bis 

Dezember 2022, in dem der Mitarbeiter nicht mindestens an einem Tag Anspruch auf 

Dienstbezüge hat und Anspruch auf die Praxisanleiterzulage gehabt hätte. 4Anspruch 

auf Dienstbezüge im Sinne des Satzes 3 sind hier auch der Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Absätze a) und b) der 

Anlage 1, in § 2 der Anlage 14, in § 2 Abs. 3 Satz 1 der Anlage 33 und in § 16 der Anlage 

33 genannten Ereignisse sowie der Anspruch auf Krankengeldzuschuss aus Abschnitt 

XII Absatz c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen 

des Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 5Einem Anspruch auf Dienstbezüge 

gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender 

gesetzlicher Leistungen und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder § 24i SGB V.“ 
 

2. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR werden die Entgeltgruppen wie folgt ergänzt: 
 

Die Entgeltgruppen S 7, S 8a, S 8b, S 9, S 10, S 11a, S 13, S 15 Fallgruppen 8 bis 12, S 

16 Fallgruppen 5 bis 10, S 17 Fallgruppen 4 und 10 bis 13, S 18 Fallgruppen 5 bis 7 

werden jeweils um die Hochziffer (Anmerkung) 1 ergänzt.  

 

3. In Anlage 33 zu den AVR wird folgender § 12b ergänzt: 
 

„§ 12b Einmalzahlung 2022 
1Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a 

eingruppiert sind und die an mindestens einem Tag zwischen dem 1. Juli 2022 und 

dem 31. Dezember 2022 Anspruch auf Dienstbezüge haben, erhalten eine 

Einmalzahlung in Höhe von 910,00 Euro. 2Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in 

Entgeltgruppe S 11b, S 12 Ziffer 1, S14, oder S 15 Ziffer 7 eingruppiert sind und die 

an mindestens einem Tag zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 31. Dezember 2022 

Anspruch auf Dienstbezüge haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 1.240,00 

Euro.  
3§ 12a der Anlage 33 findet Anwendung. 4Der Anspruch nach Sätzen 1 und 2 

vermindert sich um ein Sechstel für jeden Kalendermonat im Zeitraum Juli bis 

Dezember 2022, in dem der Mitarbeiter nicht mindestens an einem Tag Anspruch auf 

Dienstbezüge hat. 5Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne des Satzes 4 sind hier auch 
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der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Absätze 

a) und b) der Anlage 1, in § 2 der Anlage 14, in § 2 Abs. 3 Satz 1 der Anlage 33 und in 

§ 16 der Anlage 33 genannten Ereignisse sowie der Anspruch auf Krankengeldzuschuss 

aus Abschnitt XII Absatz c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser wegen der Höhe der 

Barleistungen des Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 6Einem Anspruch auf 

Dienstbezüge gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder 

entsprechender gesetzlicher Leistungen und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG 

oder § 24i SGB V. 7Die Auszahlung erfolgt spätestens bis zum 31. März 2023.“ 
 

4. In § 11 der Anlage 33 zu den AVR wird nach Absatz 4 folgender neuer Absatz 5 

eingefügt: 
 

„(5) 1Mitarbeiter, die in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, 

erhalten ab dem 1. Januar 2023 eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 
2Mitarbeiter, die in den Entgeltgruppe S 11b, S 12 bei Tätigkeiten der Ziffer 1, S 14, 

oder S 15 bei Tätigkeiten der Ziffer 7 eingruppiert sind, erhalten ab dem 1. Januar 2023 

eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro. 3Die Zulage wird nur für 

Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 

des Entgelts haben.“ 
 

5. In Anlage 33 zu den AVR wird folgender § 19a ergänzt: 
 

„§ 19a Regenerationstage 2022 
1Mitarbeiter, die nach Anhang B der Anlage 33 eingruppiert sind, haben im 

Kalenderjahr 2022 bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der 

Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 

Entgelts (Dienstbezüge) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 

(Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Tagen in 

der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage 

entsprechend. 3Maßgeblich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen 

Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 4Verändert sich im 

Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerationstag die 

Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch 

auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Berechnungen nach den 

Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag ergibt, 

wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als 

einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt. 6Die Regenerationstage für 

das Kalenderjahr 2022 verfallen spätestens am 30. September 2023.  
 

Anmerkung zu Satz 1:  
1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr 

nicht für mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 
2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind hier auch der Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung (§ 10 AT, Abschnitt XII Absätze a) und b) der Anlage 1, § 2 der Anlage 

14, § 2 Abs. 3 Satz 1 der Anlage 33, § 16 der Anlage 33) und der Anspruch auf 

Krankengeldzuschuss, auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des 

Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt 
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gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender 

gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 lfSG, Kurzarbeitergeld und Leistungen 

nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder nach § 24i SGB V. 
 

Anmerkung zu § 19a:  

Bei den Regenerationstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-/Zusatzurlaubstage.“ 
 

6. In Anlage 33 zu den AVR wird folgender § 19 ergänzt: 
 

 

„§ 19 Regenerationstage/Umwandlungstage  

(1) 1Mitarbeiter, die nach Anhang B der Anlage 33 eingruppiert sind, haben ab dem 

Kalenderjahr 2023 bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der 

Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 

Entgelts (Dienstbezüge) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 

(Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Tagen in 

der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage 

entsprechend. 3Maßgeblich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen 

Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 4Verändert sich im 

Zeitraum zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerationstag die 

Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch 

auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Berechnungen nach den 

Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag ergibt, 

wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als 

einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt.  
 

Anmerkung zu Satz 1:  
1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalenderjahr 

nicht für mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 
2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind hier auch der Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung (§ 10 AT, Abschnitt XII Absätze a) und b) der Anlage 1, § 2 der Anlage 

14, § 2 Abs. 3 Satz 1 der Anlage 33, § 16 der Anlage 33) und der Anspruch auf 

Krankengeldzuschuss, auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des 

Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt 

gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender 

gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 lfSG, Kurzarbeitergeld und Leistungen 

nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder nach § 24i SGB V. 
 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche des 

Mitarbeiters zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden 

dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der Mitarbeiter hat den/die 

Regenerationstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der 

Gewährung in Textform gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. 3Der 

Dienstgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätestens 

zwei Wochen vor diesen und teilt dies dem Mitarbeiter in Textform mit. 4Im 

gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen 

dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch eine 
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kurzfristige Gewährung von Regenerationstagen möglich. 5Regenerationstage, für die 

im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt ist, verfallen. 
6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender 

betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden Kalenderjahr nicht gewährt worden 

sind, spätestens am 30. September des Folgejahres.  
 

(3) 1Mitarbeiter, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 11 Abs. 5 

haben, können bis zum 31. Oktober des laufenden Kalenderjahres in Textform geltend 

machen, statt der ihnen zustehenden SuE-Zulage im Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage 

Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts (Dienstbezüge) und der in 

Monatsbeträgen festgelegten Zulagen in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 
2Mitarbeiter, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemäß § 11 Abs. 5 

erwerben, können nach Ablauf von drei Kalendermonaten nach Aufnahme des 

Dienstverhältnisses (Neubegründung des Dienstverhältnisses oder Tätigkeitswechsel) 

die Geltendmachung der Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr erklären. 
3Die SuE-Zulage wird jeweils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung gekürzt. 4Der 

Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem individuell ermittelten Stundenentgelt bezogen 

auf die an dem Umwandlungstag dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten 

Arbeitsstunden. 5Besteht zum Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. keine 

betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Umwandlungstag zu leistende 

Arbeitszeit dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßige 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu teilen 

ist, die der Mitarbeiter in der Woche zu leisten hat, in der der Umwandlungstag liegt. 
6Der Mitarbeiter hat den/die Umwandlungstag/e spätestens vier Wochen vor dem 

gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Dienstgeber 

geltend zu machen. 7Der Dienstgeber entscheidet über die Gewährung der 

Umwandlungstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies der/dem 

Beschäftigten in Textform mit. 8Bei der Festlegung der Lage der Umwandlungstage 

sind die Wünsche des Mitarbeiters zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden 

dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 9Im gegenseitigen Einvernehmen 

ist unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse 

abweichend von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewährung von 

Umwandlungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden 

Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt längstens bis 

zum Ende des laufenden Kalenderjahres.  
 

Anmerkung zu Abs. 3 Satz 1: 

Eine Umwandlung der SuE-Zulage ist erstmals für das Jahr 2024 möglich. 
 

Anmerkung zu Abs. 3 Satz 4: 

Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen 

festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit zu teilen. 
 

Anmerkung zu § 19:  

Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-

/Zusatzurlaubstage.“ 
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II. Änderungen in Anlage 1 zu den AVR  
 

1. Abschnitt VIIa der Anlage 1 zu den AVR wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wie folgt 

neu gefasst: 
 

„VIIa Wohn- und Werkstattzulage 

(a) 1Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 3 bis 9 sowie Mitarbeiter, die aufgrund eines 

Bewährungsaufstieges aus Vergütungsgruppe 3 in Vergütungsgruppe 2 eingruppiert 

sind und Mitarbeiter in den Entgeltgruppen S 2 bis S 18 der Anlage 33, erhalten für 

die Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesondere stationäre 

Einrichtungen, Wohngruppen für Menschen mit Behinderung im Sinne von SGB IX, 

Kinder- und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen [Heim]) oder in 

der ambulant unterstützten Einzel- oder Gruppenbetreuung, wenn diese als 

Präsenzleistung durchgängig für 24 Stunden täglich erfolgt, oder in der 

Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 100,00 Euro monatlich, 

wenn dort ein überwiegender Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- 

oder Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut wird. 2Voraussetzung ist, dass 

die Mitarbeiter in der Pflege, Betreuung, Erziehung oder heilpädagogisch-

therapeutischen Behandlung tätig sind. 3Überwiegt der Teil der Menschen mit 

durchgängigem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf nicht, beträgt die Zulage 

50,00 Euro monatlich. 
 

b) 1Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 3 bis 9 sowie Mitarbeiter, die aufgrund eines 

Bewährungsaufstieges aus Vergütungsgruppe 3 in Vergütungsgruppe 2 eingruppiert 

sind und Mitarbeiter in den Entgeltgruppen S 2 bis S 18 der Anlage 33 

1. in Ausbildungs- oder Berufsbildungsstätten oder Berufsförderungswerkstätten 

2. oder in Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit in der beruflichen Anleitung/Ausbildung oder im 

begleitenden sozialen Dienst eine monatliche Zulage von 65,00 Euro. 
2Die Zulage erhalten auch Mitarbeiter in Versorgungsbetrieben für die Dauer ihrer 

Tätigkeit, wenn sie in der beruflichen Anleitung/Ausbildung von Menschen mit 

Behinderungen tätig sind. 
 

(c) 1Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Dienstbezüge (Vergütung, 

Urlaubsvergütung, Krankenbezüge) zustehen. 2Sie ist bei der Bemessung der 

Zuwendungen im Todesfall (Abschnitt XV der Anlage 1) und des Übergangsgeldes 

(Anlage 15) zu berücksichtigen. 
 

2. In Anlage 1 zu den AVR wird ein neuer Abschnitt VIIb eingefügt:  
 

„VIIb Einmalzahlung Wohn- und Werkstattzulage 
1Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa Absätze a) und b) der Anlage 1, die an mindestens 

einem Tag zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 31. Dezember 2022 Anspruch auf 

Dienstbezüge haben, erhalten eine Einmalzahlung, die spätestens bis zum 31. März 

2023 ausgezahlt wird. 2Die Einmalzahlung beträgt für 

a) Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa Absatz a) Satz 1 der Anlage 1  270,00 Euro 

b) Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa Absatz a) Satz 3 der Anlage 1  135,00 Euro 
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c) Mitarbeiter nach Abschnitt VIIa Absatz b) der Anlage 1             170,00 Euro.                 
3Abschnitt IIa der Anlage 1 sowie § 12a der Anlage 33 finden Anwendung. 4Der 

Anspruch nach Sätzen 1 und 2 vermindert sich um ein Sechstel für jeden 

Kalendermonat im Zeitraum Juli bis Dezember 2022, in dem der Mitarbeiter nicht 

mindestens an einem Tag Anspruch auf Dienstbezüge hat. 5Anspruch auf 

Dienstbezüge im Sinne des Satzes 4 sind hier auch der Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Absätze a) und b) der 

Anlage 1, in § 3 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 5, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in § 2 Abs. 

3 Satz 1 der Anlage 33 und in § 16 der Anlage 33 genannten Ereignisse sowie der 

Anspruch auf Krankengeldzuschuss aus Abschnitt XII Absatz c Satz 1 der Anlage 1, 

auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherers nicht 

gezahlt wird. 6Einem Anspruch auf Dienstbezüge gleichgestellt ist der Bezug von 

Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen und der 

Bezug von Leistungen nach §§ 18 - 20 MuSchG oder § 24i SGB V.“ 
 

III. Inkrafttreten 
 

Die Änderungen treten zum 20. Oktober 2022 in Kraft. 

 

Teil II: Eingruppierung von Betreuungskräften / Anlage 22 zu den AVR  
 

I. Eingruppierung von Betreuungskräften  
 

1. In Anlage 2 zu den AVR werden die Ziffern 18 und 19 der Vergütungsgruppe 10 wie 

folgt neu gefasst: 
 

„18 Betreuungskräfte in der ambulanten Pflege mit Tätigkeiten zur Unterstützung im 

Alltag, soweit sie im Rahmen der von ihnen auszuübenden Tätigkeiten in einem 

Umfang von mindestens 25 Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit 

Bezieherinnen und Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, 

betreuend oder pflegend tätig werden 144, 145, 146, 147, 148, 149. 150“ 
 

„19 Betreuungskräfte mit Tätigkeiten in der Betreuung und Aktivierung in stationären 

Pflegeeinrichtungen, soweit sie im Rahmen der von ihnen auszuübenden Tätigkeiten 

in einem Umfang von mindestens 25 Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit 

gemeinsam mit Bezieherinnen und Beziehern von Pflegeleistungen 

tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig werden 144, 145, 146, 147, 

148, 149,150“ 
 

2. In der Anlage 2 zu den AVR werden den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 

der Vergütungsgruppen 1 bis 12 die neuen Hochziffern 148,149,150, 151 hinzugefügt: 
 

„148 Abweichend von Abschnitt III § 1 Absatz a) der Anlage 1 ist für Betreuungskräfte 

in Vergütungsgruppe 10 Ziffern 18 und 19 die Stufe 4 Einstiegsstufe. 
 

149 Das Tätigkeitsmerkmal wird z.B. erfüllt von Betreuungskräften in Angeboten nach 

§ 45a SGB XI oder Betreuungskräften in Pflegeeinrichtungen i. S. d. § 43b SGB XI. Das 

Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt bei Mitarbeitern in der Verwaltung, Haustechnik, 
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Küche, hauswirtschaftlichen Versorgung, Gebäudereinigung, Empfangs- und 

Sicherheitsdienst, Garten- und Geländepflege, Wäscherei sowie Logistik, soweit sie im 

Rahmen der von ihnen auszuübenden Tätigkeiten in einem Umfang von mindestens 

25 Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit Bezieherinnen und 

Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder 

pflegend tätig werden. 
 

150 Mitarbeiter die im Rahmen der von ihnen auszuübenden Tätigkeiten in einem 

Umfang von mindestens 25 Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit gemeinsam mit 

Bezieherinnen und Beziehern von Pflegeleistungen tagesstrukturierend, aktivierend, 

betreuend oder pflegend tätig werden, erhalten ab 1. November 2022 eine Zulage in 

Höhe von monatlich 120 Euro. Die Zulage ist bis zum 31. Dezember 2024 befristet. 

 

151 Soweit Mitarbeiter in dieser Ziffer im Rahmen der von ihnen auszuübenden 

Tätigkeiten in einem Umfang von mindestens 25 Prozent ihrer vereinbarten Arbeitszeit 

gemeinsam mit Bezieherinnen und Beziehern von Pflegeleistungen 

tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig werden, erfolgt die 

Eingruppierung in Vergütungsgruppe 10 Ziffer 18 oder 19.“ 
 

3. In der Anlage 2 zu den AVR wird die Hochziffer 145 wie folgt neu gefasst: 
 

145 1Die Bestimmungen der Anlage 1 Abschnitt V finden keine Anwendung. 2Für 

Betreuungskräfte, auf die am 31. Dezember 2018 die Bestimmungen der Anlage 1 

Abschnitt V Anwendung finden, verbleibt es bei dieser Anwendung. 3Für Mitarbeiter, 

auf die am 31. Oktober 2022 die Bestimmungen der Anlage 1 Abschnitt V Anwendung 

finden, verbleibt es bei dieser Anwendung. 
 

4. In der Anlage 2 zu den AVR wird die Befristung in der Anmerkung mit der Hochziffer 

146 wie folgt geändert: 

„146 Diese Eingruppierung tritt [in der neuen Fassung] zum 1. November 2022 in 

Kraft und ist bis zum 31. Dezember 2024 befristet.“ 
 

5. In der Anlage 2 zu den AVR wird die Anmerkung mit der Hochziffer 147 wie folgt 

geändert: 
 

„147 Für Betreuungskräfte, die am 31. Dezember 2018 bzw. am 31. Oktober 2022 

höher eingruppiert sind, verbleibt es bei der höheren Eingruppierung.“  
 

6. In der Anlage 2 zu den AVR wird in der Vergütungsgruppe 11 Ziffer 1 die Anmerkung 

mit der Hochziffer 151 hinzugefügt: 
 

„1 Hauswirtschaftliche, gärtnerische und landwirtschaftliche Hilfskräfte sowie 

Reinigungskräfte 151“  
 

7. In der Anlage 2 zu den AVR wird in die Anmerkung mit der Hochziffer 150 bei 

Folgenden Tätigkeitsmerkmalen hinzugefügt: 
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Vergütungsgruppe 9a Ziffer 2a 

Vergütungsgruppe 9a Ziffer 2b 

Vergütungsgruppe 9a Ziffer 4a 

Vergütungsgruppe 9a Ziffer 4b 

Vergütungsgruppe 9a Ziffer 8 
 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 1 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 2 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 3 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 8 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 9 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 13 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 17a 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 23 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 24 

Vergütungsgruppe 9 Ziffer 38 
 

Vergütungsgruppe 10 Ziffer 1 

Vergütungsgruppe 10 Ziffer 2 

Vergütungsgruppe 10 Ziffer 6 

Vergütungsgruppe 10 Ziffer 6a 

Vergütungsgruppe 10 Ziffer 7 

Vergütungsgruppe 10 Ziffer 9 

Vergütungsgruppe 10 Ziffer 17 
 

8. Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in Kraft. 
 

II. Anlage 22 zu den AVR  
 

1.  Änderungen in Anlage 22 zu den AVR  

 

In der Anlage 22 zu den AVR wird der folgende neue § 6 eingefügt:  

 

„§ 6 Überleitungsregelung für Mitarbeiter nach Anlage 22  

 
1Die Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2022 in einem Dienstverhältnis stehen, das am 

1. Januar 2023 fortbesteht und die am 31. Dezember 2022 nach Anlage 22 vergütet 

werden, sind zum 1. Januar 2023 der Vergütungsgruppe nach Anlage 2 zugeordnet, in 

die sie gemäß Abschnitt I der Anlage 1 eingruppiert sind. 2Die bisher ab Beginn des 

Dienstverhältnisses zurückgelegte Zeit wird vollumfänglich auf die Stufenzuordnung 

gemäß § 1 Abschnitt III A der Anlage 1 angerechnet. 3Die Stufenzuordnung erfolgt 

unter Beibehaltung der bisher zurückgelegten Zeit. 4Soweit vorstehend keine 

abweichenden Regelungen vorgesehen sind, finden die AVR Anwendung.“ 
 

2.  Inkrafttreten  
 

Die Änderungen treten zum 1. November 2022 in Kraft. 
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Teil III: Korrekturen zum Ärztebeschluss 2022 
 

I. § 4 Abs. 4 der Anlage 30 zu den AVR (Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie an 

Wochenenden) wird wie folgt geändert: 
 

1. Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: „Die Arbeitsleistung an einem 

Wochenende wird jeweils dem Kalendermonat zugeordnet, in dem sie 

begonnen hat.“ 

2. Satz 6 wird wie folgt neu gefasst: „Dies gilt nicht für Arbeitsleistungen, die 

an dem ersten weiteren Wochenende im Kalendervierteljahr (Satz 2) 

erbracht worden sind.“ 

3. Satz 8 wird wie folgt neu gefasst: „Jedenfalls ein freies Wochenende pro 

Kalendermonat ist zu gewährleisten.“ 

4. Nach Satz 8 wird folgender neuer Satz 9 angefügt: „Gewährte freie 

Wochenenden werden jeweils dem Kalendermonat ihres Beginns 

zugeordnet.“ 
 

II. § 6 Abs. 12 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt neu gefasst: 
 

„(12) 1Bei vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten, die sowohl 

Bereitschaftsdienst als auch Rufbereitschaft leisten, gilt, dass diese im 

Kalendermonat  

bei einem Bereitschaftsdienst höchstens noch zu zehn Rufbereitschaften,  

bei zwei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu sieben Rufbereitschaften,  

bei drei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu vier Rufbereitschaften und  

bei vier Bereitschaftsdiensten zu keiner Rufbereitschaft  

sowie  

bei bis zu vier Rufbereitschaften höchstens noch zu drei Bereitschaftsdiensten,  

bei mehr als vier bis zu sieben Rufbereitschaften höchstens noch zu zwei 

Bereitschaftsdiensten,  

bei mehr als sieben bis zu zehn Rufbereitschaften höchstens noch zu einem 

Bereitschaftsdienst und  

bei mehr als zehn Rufbereitschaften zu keinem Bereitschaftsdienst herangezogen 

werden dürfen. 2Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten ist das Verhältnis 

ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur 

regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und 

Ärzten zu berücksichtigen. 3§ 6 Abs. 10 Sätze 2 und 3 sowie § 6 Abs. 8 Satz 5 gelten 

entsprechend. 4Für über die Anzahl nach den Sätzen 1 oder 2 hinaus angeordnete 

Bereitschaftsdienste oder Rufbereitschaften gelten die jeweils einschlägige 

Bewertungsregelung (§ 8 Abs. 3 Sätze 4 bis 6) oder Zuschlagsregelung (§ 7 Abs. 3 

Sätze 10 bis 12).“ 
 

III. Die Anmerkung 2 zu § 6 Abs. 12 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt neu gefasst: 
 

„2. 1Die zulässige Anzahl gemäß § 6 Abs. 8 Satz 4 und § 6 Abs. 10 Satz 1 gilt dann 

als erreicht, sofern die gegenseitige Anrechnung der Dienste einen Punktwert 

entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
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regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 

vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und Ärzten (52 Punkte) erreicht. 2Ergibt sich bei 

Berechnungen nach Satz 1 ein Bruchteil von mindestens 0,5, ist er aufzurunden; 

Bruchteile von weniger als 0,5 werden abgerundet.“ 

IV. § 7 Abs. 4 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt neu gefasst: 
 

„(4) 1Für Inanspruchnahmen innerhalb der Rufbereitschaft in der Zeit zwischen 0 

Uhr und 6 Uhr erhält die Ärztin/der Arzt zusätzlich zu dem Entgelt für 

Überstunden sowie etwaigen Zeitzuschlägen (§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 7 

Abs. 3 Sätze 4 bis 6) einen gesonderten Zuschlag. 2Dieser beträgt 50 Prozent des 

Rufbereitschaftsentgelts nach § 7 Abs. 3 Satz 5. 3Zur Berechnung des Zuschlags 

nach Satz 1 sind Inanspruchnahmezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr 

von unter einer Stunde auf eine Stunde zu runden; überschreitet die Addition der 

Inanspruchnahmezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr die Zeitspanne von 

einer Stunde, findet keine Rundung statt. 4Der Zuschlag nach Satz 1 ist auf die im 

Folgemonat geäußerte Erklärung der Ärztin/des Arztes hin im Verhältnis 1:1 bis 

zum Ende des dritten Kalendermonats, der auf seine Entstehung folgt, in Freizeit 

auszugleichen; Satz 1 der Anmerkung zu § 7 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d findet 

entsprechend Anwendung. 
 

V. § 20 der Anlage 30 zu den AVR (Kosten des Heilberufsausweises) wird wie folgt 

neu gefasst: 
 

„Der Dienstgeber übernimmt für die Dauer des Dienstverhältnisses die Kosten für 

den elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) für Ärztinnen und Ärzte.“ 
 

VI. Inkrafttreten 
 

Die Änderung in der Ziffer V. tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Die Änderung in 

der Ziffer IV. tritt zum 1. Juli 2022 in Kraft. Die Änderungen in den Ziffern I. bis 

III. treten zum 1. Januar 2023 in Kraft.  
 

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt. 
 

Görlitz, 23. Januar 2023 

Az. 591/2022 
 

L.S.  

gez. + Wolfgang Ipolt 

     Bischof    

gez. Joachim Baensch 

 Kanzler 

 

 

 

 



16 

Nr. 11 Ausführungsbestimmungen zur Ordnung über die Führung von 

Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von 

Klerikern und Kirchenbeamten (Personalaktenordnung) für 

Ausbildungsakten von Alumnen in den Priesterseminaren 

 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Für alle Seminaristen als Kandidaten gem. § 3 lit. b) PAO, einschließlich aller Bewerber 

für den priesterlichen Dienst, die in ein Propädeutikum aufgenommen wurden, ist nach 

§ 4 Abs. 1 und 2 PAO eine Personalakte zu führen.  
 

(2) Sie ist nach § 4 PAO in der Personalabteilung der zuständigen (Erz-)Diözese zu führen, 

in welcher der Bewerber als Alumnus durch den Diözesanbischof in das Priesterseminar 

aufgenommen wurde.  
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 

(1) „Bewerber“ sind Personen, die die Aufnahme als Alumnus in das Priesterseminar 

beantragt haben. 
 

(2) „Seminaristen“ sind Bewerber, die als Alumnus durch den Diözesanbischof oder seinen 

Beauftragten in das Priesterseminar oder in die entsprechende Ausbildungseinrichtung 

aufgenommen sind bis zur Aufnahme in den Klerikerstand. 
 

(3) „Ausbildungsakte“ ist eine Teilakte der Personalakte gem. § 7 Abs. 5 PAO für den 

Zeitraum bis zur Priesterweihe. 
 

(4) 1Akten, die im Rahmen der Ausbildung nach der Priesterweihe bis zum Pfarrexamen 

oder dem Abschluss der Ausbildung (II. Dienstprüfung) geführt werden, sind ebenfalls 

Teilakten der Personalakte gem. § 7 Abs. 5 PAO. 2Sie sind von diesen 

Ausführungsbestimmungen nicht erfasst, für sie gelten die Bestimmungen der PAO.  
 

§ 3 Aufnahme als Alumnus 
 

(1) Jeder Bewerber als Alumnus hat einen schriftlichen Antrag auf Aufnahme ins 

Priesterseminar an den jeweiligen Diözesanbischof zu stellen. 
 

(2) 1Wenn es  Anhaltspunkte  gibt,  dass  der  Bewerber  seinen Verpflichtungen zur Angabe 

von bereits erfolgten Bewerbungen oder der Entlassung aus bzw. dem Abbruch der 

Ausbildung in einem anderen Seminar nicht nachgekommen ist, darf der 

Diözesanbischof oder sein Bevollmächtigter bei den anderen Priesterseminaren, 

Ordensinstituten, Gesellschaften des apostolischen Lebens, einem Säkularinstitut oder 

einer sonstigen geistlichen Gemeinschaft im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 

Nachforschungen anstellen und hat ein Zeugnis anzufordern1. 2Der Bewerber ist in 

                                                 
1 siehe Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz über die Aufnahme ins Seminar (Konvikt) von 
Priesterkandidaten, die zuvor in anderen Seminaren (Konvikten), Ordensinstituten oder sonstigen kirchlichen 
Gemeinschaften waren, vom 14. März 2000, rekognosziert am 5. Mai 2000 vom Apostolischen Stuhl 



17 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Antragstellung auf Aufnahme in das 

Priesterseminar schriftlich darüber zu informieren, dass sowohl alle Bewerber, die nach 

ausführlicher Prüfung abgelehnt werden, als auch Seminaristen, die ihre Ausbildung 

abbrechen, gem. can. 241 § 3 CIC mit Namen und Geburtsdatum sowie Ablehnungs- 

bzw. Abbruchsgrund gespeichert werden. 3Alle weiteren vom abgelehnten Bewerber 

eingesandten Unterlagen sind zu vernichten oder dem Bewerber zurückzusenden.  
 

(3) Die Aufnahme in das Priesterseminar erfolgt durch Dekret des Diözesan- 

bischofs oder seines Bevollmächtigten.  
 

(4) In einem Begleitschreiben soll auf die Geltung der Personalakten- 

ordnung und der Ausführungsbestimmungen für Ausbildungsakten hingewiesen 

werden. 
 

§ 4 Führung der Ausbildungsakte 
 

(1) 1Von der Aufnahme in das Priesterseminar an wird für den Seminaristen während der 

Ausbildung im Priesterseminar eine Ausbildungsakte als Teilakte der Personalakte im 

Priesterseminar geführt. 2Die Führung der Ausbildungsakte ist nach § 7 Abs. 5 Satz 3 

PAO in der Hauptpersonalakte der zuständigen (Erz-)Diözese nach § 1 zu vermerken. 

(2) Verantwortliche Person gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 PAO zur Führung der Ausbildungsakte 

ist bis zum Ende der Ausbildung der Regens des Priesterseminars. 
 

(3) 1Die Regelungen der PAO in ihrer jeweils geltenden Fassung sind einzuhalten. 
2Besonders zu verweisen ist auf die Verpflichtung zur Paginierung ab dem Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der PAO (§§ 5 Abs. 6, 23 Abs. 2 PAO), sowie  

die Anhörungspflicht (§ 12 PAO), das Einsichtsrecht (§ 13 PAO), die Regelungen zur 

Auskunft an Dritte (§ 15 PAO) und zur Entfernung von Personalaktendaten (§ 16 PAO). 
 

(4) 1Weitergehende Notizen und Aufzeichnungen des Regens, welche dieser  

während der Ausbildung als Gedächtnisstützen im Hinblick auf den Zweck der 

Ausbildung benötigt, sind als solche zu kennzeichnen und gesondert vom Regens zu 

verwahren. 2Sie sind umgehend datenschutzkonform zu vernichten, sobald dieser 

Zweck erfüllt ist, spätestens vor Überführung der Ausbildungsakte in die Personalakte 

der zuständigen (Erz-)Diözese zur Priesterweihe.  
 

§ 5 Überdiözesane Priesterausbildung 
 

(1) In überdiözesanen Priesterseminaren ist vergleichbar wie in § 14 PAO für die auswärtige 

Tätigkeit definiert zu verfahren: 
 

a) Personalaktenführende Stelle bleibt die zuständige (Erz-)Diözese nach § 1. 
 

b) Diese stellt dem überdiözesanen Priesterseminar eine Kopie der Personalakte zur 

Verfügung.  
 

c) Das überdiözesane Priesterseminar stellt sicher, dass alle personal-  

aktenrelevanten Dokumente und Vorgänge für die Dauer der Ausbildung 
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unverzüglich an die zuständige (Erz-)Diözese oder den Inkardinationsverband 

übermittelt werden.  
 

d) Auch die zuständige (Erz-)Diözese stellt sicher, dass dem überdiözesanen Seminar 

ausbildungsrelevante Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. 
 

(2) Bei Abschluss der Ausbildung oder bei Beendigung des Ausbildungsabschnitts im 

überdiözesanen Priesterseminar wird die gesamte Ausbildungsakte an die zuständige 

(Erz-)Diözese oder den Inkardinationsverband gesandt.  
 

§ 6 Inhalt der Ausbildungsakte 
 

(1) Der Inhalt der Ausbildungsakte richtet sich nach den §§ 7 und 9 PAO.  
 

(2) So ist gem. § 7 Abs. 2 lit. j) PAO in der Ausbildungsakte nur ein Vermerk zur Einleitung 

einer Plausibilitätsprüfung aufzunehmen, mit einem Hinweis darüber, wo diese 

Vorgangsakten zu finden sind sowie gem. § 7 Abs. 2 lit. g) PAO abschließende Dekrete 

oder Urteile einer kanonischen Voruntersuchung eines Disziplinar- oder Strafprozesses 

(ggf. in Kopie) mit einem Vermerk darüber, wo die vollständigen Unterlagen zu diesen 

Verfahren zu finden sind.  
 

(3) Semester- und Jahresgespräche sind zu protokollieren, dem Seminaristen zur Kenntnis 

zu geben und von ihm gegenzuzeichnen, und in die Personalakte aufzunehmen, siehe 

§§ 7, 10 PAO. 
 

(4) Schriftliche Prüfungsarbeiten sind gem. § 7 Abs. 3 PAO nicht Teil der Ausbildungsakte.  
 

(5) Mentor/inn/en und Gutachter/innen im Rahmen der Ausbildung erhalten vom Regens 

einen Hinweis, dass ihre Gutachten in die Ausbildungsakte eingehen und der 

Seminarist nach § 13 PAO ein Einsichtsrecht besitzt.  
 

(6) 1Psychologische Begutachtungen und eignungsdiagnostische Verfahren jeder Art im 

Rahmen des Aufnahmeverfahrens und der Ausbildung sind nach § 7 Abs. 2 lit. f) PAO 

besonders gesichert in der Ausbildungsakte zu verwahren. 2Eine mündliche Beratung 

des Regens durch den Ersteller/die Erstellerin eines psychologischen Gutachtens darf in 

Ausnahmefällen erfolgen und bedarf stets der schriftlichen Einwilligung des Bewerbers 

bzw. des Seminaristen, die ebenfalls in der Ausbildungsakte abzulegen ist. 3Dabei hat 

der Seminarist das Recht, auf eigenen Wunsch an einem Gespräch mit dem 

Gutachter/der Gutachterin und dem Regens teilzunehmen.  
 

§ 7 Ende der Ausbildung 
 

(1) Mit der Priesterweihe wird die Ausbildungsakte in die Personalakte der  

zuständigen (Erz-)Diözese überführt.  
 

(2) Im Fall des Ausscheidens des Alumnus aus dem Seminar vor der Diakonenweihe geht 

die Ausbildungsakte gem. § 17 Abs. 1, 2 und 4 PAO nach Ablauf von fünf Jahren ins 

Archiv der zuständigen (Erz-)Diözese über. Das Entlassungsdekret wird der 

Ausbildungsakte beigefügt. 
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(3) Im Fall des Ausscheidens des Klerikers vor der Priesterweihe wird die Ausbildungsakte 

ebenfalls an die zuständige (Erz-)Diözese überführt.  
 

(4) Ein Personalstammblatt mit dem Hinweis, dass die Personalakte in der zuständigen 

(Erz-)Diözese weitergeführt wird, verbleibt im Priesterseminar. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 

(1) Die vorstehenden Ausführungsbestimmungen sind vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 

an auf Seminaristen anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt ihre Ausbildung in einem 

Seminar beantragen.  
 

(2) 1Alle Regelungen dieser Bestimmung finden mit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 

unmittelbare Anwendung auch auf Ausbildungsakten der Seminaristen, die bereits 

aufgenommen wurden. 2Es ist zum Stichtag des Inkrafttretens eine deutliche Zäsur 

einzufügen und die Ausbildungsakte ab diesem Zeitpunkt nach Satz 1 zu führen. 
 

Hiermit setze ich die Ausführungsbestimmungen zur Ordnung über die Führung von 

Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern und Kirchenbeamten 

(Personalaktenordnung) für Ausbildungsakten von Alumnen in den Priesterseminaren zum  

1. Januar 2023 in Kraft. 
 

Görlitz, 30. Januar 2023 

Az. 696/2022 

 

L.S. 

gez. +Wolfgang Ipolt 

Bischof 

gez. Joachim Baensch 

Kanzler 

 

Nr. 12 Personalia Priester  

 

Ernennungen 
 

Mit Dekret vom 21. Dezember 2022 ernannte Bischof Ipolt für die Amtszeit vom 1. Januar 

2023 bis 31. Dezember 2027 zum Mitglied im Kirchensteuerrat des Bistums Görlitz  

 Herrn Pfarrer Marko Dutzschke 

 Herrn Domkapitular Ansgar Florian. 
 

Mit Dekret vom 5. Januar 2023 ernannte Bischof Ipolt für die Amtszeit vom 1. Januar 2023 bis 

31. Dezember 2027 zum Dekan 

 für das Dekanat Cottbus - Neuzelle: Herrn Propst Thomas Besch 

 für das Dekanat Görlitz - Wittichenau: Herrn Pfarrer Ansgar Florian 

 für das Dekanat Lübben - Senftenberg: Herrn Pfarrer Udo Jäkel. 
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Mit Dekret vom 5. Januar 2023 ernannte Bischof Ipolt für die Amtszeit vom 1. Januar 2023 bis 

31. Dezember 2027 zum stellvertretenden Dekan 
 

 für das Dekanat Cottbus – Neuzelle: Herrn Pfarrer Christoph Lamm 

 für das Dekanat Görlitz – Wittichenau: Herrn Pfarrer Roland Elsner 

 für das Dekanat Lübben – Senftenberg: Herrn Pfarrer Dr. Thomas Olickal Francis. 
 

Entpflichtungen 
 

Mit Dekret vom 5. Januar 2023 entpflichtete Bischof Ipolt Herrn Dompropst Dr. Alfred 

Hoffmann von der kommissarischen Leitung des Seelsorgeamtes und seinem Amt als 

Ordinariatsrat zum 31. Dezember 2022. 
 

Mit Dekret vom 30. Januar 2023 entpflichtete Bischof Ipolt Herrn Pfarrer Peter Paul Gregor 

zum 30. Juni 2023 von seinem Amt als Pfarrer der Pfarrei Heilige Familie Hoyerswerda und 

versetzte ihn zum 1. Juli 2023 in den Ruhestand. 
 

Mit Dekret vom 30. Januar 2023 entpflichtete Bischof Ipolt zum 31. Januar 2023 Herrn 

Generalvikar Markus Kurzweil als Leiter der Kommission für die Kinder- und Jugendseel-

sorge im Bistum Görlitz. 

 

Nr. 13 Personalia Laien 

 

Ernennungen 
 

Mit Dekret vom 21. Dezember 2022 ernannte Bischof Ipolt für die Amtszeit vom 1. Januar 

2023 bis 31. Dezember 2027 zum Mitglied im Kirchensteuerrat des Bistums Görlitz  

 Frau Ute Mittermaier, Senftenberg 

 Frau Monika Sälzer, Rietschen 

 Herrn Thomas Hettwer, Finsterwalde 

 Herrn Klaus Reinecke, Eisenhüttenstadt 

 Herrn Frank Schulz, Vetschau 

 Herrn Bernhard Waldau, Weißwasser 

 Herrn Thomas Wilke, Guben. 
 

Mit Dekret vom 5. Januar 2023 ernannte Bischof Ipolt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 

Herrn Ansgar Hoffmann zum Mitglied des Bischöflichen Rates. 
 

Mit Dekret vom 10. Januar 2023 ernannte Bischof Ipolt für die Amtszeit vom 1. Januar 2023 

bis 31. Dezember 2027 zum Mitglied des Diözesanvermögensverwaltungsrates des Bistums 

Görlitz  

 Frau Christine Brix, Hoyerswerda  

 Frau Ingrid Wilkowski, Schöpstal/OT Ebersbach 

 Herrn Tonio Kockert, Wittichenau 

 Herrn Thomas Zenker, Großräschen. 
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Mit Dekret vom 30. Januar 2023 ernannte Bischof Ipolt mit Wirkung vom 1. Februar 2023 

Herrn Ansgar Hoffmann zum Leiter der Kommission für die Kinder- und Jugendseelsorge 

im Bistum Görlitz. 
 

Mit Dekret vom 30. Januar 2023 ernannte Bischof Ipolt mit Wirkung vom 1. Februar 2023 

Herrn Ansgar Hoffmann zum Beauftragten für die bibelpastorale Arbeit im Bistum Görlitz. 
 

Entpflichtung 
 

Mit Dekret vom 19. Januar 2023 entpflichtete Bischof Ipolt Herrn Dirk Carolus Metzig zum 

31. Januar 2023 von seinen Aufgaben der katholischen Seelsorge in der JVA Luckau-Duben. 

 

Nr. 14 Ausschreibung der Pfarrei Heilige Familie Hoyerswerda  

 

Durch den Verzicht von Pfarrer Peter Paul Gregor wird die Pfarrei Heilige Familie in 

Hoyerswerda zum 1. Juli 2023 frei und wird zur Bewerbung ausgeschrieben. 

Interessenten melden sich bitte bis 28. Februar 2023 bei Bischof Ipolt. 

 

Nr. 15 Interne Stellenausschreibung 

 

Ab 1. August 2023 ist die Stelle des/der Gemeindereferenten/-referentin in der Pfarrei Heilige 

Familie in Hoyerswerda mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % neu zu besetzen. 

Gemeindereferenten/-referentinnen des Bistums Görlitz, die Interesse an dieser Stelle haben, 

werden hiermit aufgefordert, dieses bis zum 31. März 2023 schriftlich im Bischöflichen 

Ordinariat Görlitz, zu Händen Diözesanreferentin Rausch, anzuzeigen. 

 

Nr. 16 Jahresrechnung Kirchengemeinden 

 

Die durch den Kirchenvorstand verabschiedeten Jahresrechnungen für das Jahr 2022 sind 

bis zum 31.03.2023 beim Bischöflichen Ordinariat in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 

Dem Jahresabschluss sind Kopien der Kontoauszüge und der Depotauszüge zum Stichtag 

31.12.2022 beizufügen. 

 

Nr. 17 Kirchliches Handbuch XLII - Statistisches Jahrbuch der Bistümer 

im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 2016–2020 

 

Der neueste Band des „Kirchlichen Handbuchs“, Statistisches Jahrbuch der Bistümer im 

Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, Band XLII (Zusammenfassung der Ergebnisse aus 

der kirchlichen Statistik 2016 bis 2020), ist soeben erschienen und im Buchhandel, ISBN: 978-

3-8107-0366-8, zum Preis von 25,00 € erhältlich. 
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Nr. 18 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmerinnen und 

Gottesdienstteilnehmer am 5. März 2023 

 

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. Vollversammlung vom 

24.-27.02.1969, Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden für die 

Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die 

Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt.  

Die erste Zählung findet am zweiten Sonntag in der Fastenzeit (5. März 2023) statt. Zu  

zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen (einschl. Vorabendmesse) 

teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucherinnen und Besucher der Wort- oder 

Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den 

Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen 

anderer Pfarreien (z.B. Wallfahrende, Seminarteilnehmende, Touristen und Besuchsreisende). 
 

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen der kirchlichen 

Statistik für das Jahr 2023 unter der Rubrik „Gottesdiensteilnehmer am zweiten Sonntag in 

der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.  

 

 

 

gez. Markus Kurzweil 

           Generalvikar  


